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Sachverhalt und Antrãge 	 -. 

Auf die unter Inanspruchnaine einer Priorität voin 

16. Juni 1980 (DE 3022541) am 5. Juni 1981 eingereichte 

europäische Patentanmeldung 81104 357.9 war das euro-

päisOhe Patent 42 522 erteilt und der Hinweis auf die 

Erteilung am 3. Oktober 1984 bekanntgeinacht worden. 

Patentanspruch 1 des erteilten Patents lautet: 

11 1. System zur Verarbeitung und/oder Ubertragung von PCM-

Signalen über elnen Kanal (14, 15, 16), insbesondere von 

Tonsignalen, die auf einem Nagnetband oder einer Platte 

gespeichert werden, wobei auf der Eingangsseite des Kanals 

eine Anzahl von ankonunenden Datenwörtern des PCM-Signals, 

die gedanklich zu Datenblöökén zusammengefal3t werden 

können, mittels einer Schaltungsanordnung (11, 58, 73) zur 

Verschachtelung nachfolgend zyklisch anderen Datenblöcken 

zugeordnet werden, auf der Ausgangsseite des Kanals nach 

der Entschachtelung mittels einer weiteren Schaltungsan-

ordnung (19, 59, 71) die Datenwôrter in der ursprünglichen 

Reihenfolge vorliegen, dadurch gekennzeichnet, daB auf-

einanderfolgende Datenwôrter zyklisch verschachtelt mit 

ungleichen Verschachtelungsabständen über den Kanal über-

tragen werden." 

Abhängige Patentansprüche 2 bis 15 beziehen sich auf zu-

zätzliche Merkinale von besonderen Ausführungsarten dieses 

Systems. 

Am 2. Juli 1985 wurde Einspruch eingelegt und damit be-

gründet, daB der Gegenstand des Patentes nicht patent-

fähig sei (Artikel 100(a) EPU), da der Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1 nicht neu sei und die Gegenstände 
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der abhãngigen Ansprüche nicht neu seien bzw. nicht auf 

einer erfinderischen Tãtigkeit beruhen. 

Als Stand der Technik wurde dabei auf folgende Druck-

schrift verwiesen: 

Journal of the Audio Engineering Society, Band 27, Nr. 

12, Dezember 1979, Seiten 975-981, "A Long-Play Digital 

Audio Disk System" (Druckschrift Dl). 

Durch Entscheidungvom 16. Oktober 1986 hat die Em-

spruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

28. November 1986 Beschwerde eingelegt. Die Beschwergebuhr 

wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung 

ist am 16. Februar 1987 eingegangen. 

In ihrer Beschwerdebegründung führte die Beschwerde-

führerin im wesentlichen aus, daB Druckschrift Dl die 

Lehre vermittle, aufeinanderfolgende Datenwórter zyklisch 

verschachtelt mit gleichen und ungleichen Verschachte-

lungsabstãnden zu übertragen. Damit biete das aus Dl be-

kannte System gegenuber Systemen, die ausschlieBlich mit 

gleichen Verschachtelungsabstãnden arbeiten, eine Ver- 

besserung hinsichtlich der Fehlerzerstreuung. Eine 

weitere Verbesserung dahingehend, daB die zyklische Ver-

schachtelung der Datenwórter mit stets ungleichen Ver-

schachtelungsabstãnden erfolgt, bestehe in einem fach-

mãnnischen Handein ohne erfinderisches Zutun. 
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Anhand einer zweiten Druckschrift, nämlich 

IEEE Transaëtions on Communications,Band COM-26, März 

1978, Seiten 406-408, "A Simple Interleaver for Use with 

Viterbi Decoding" (Druckschrift D2).' 

führte die Beschwerdefühterin.im wesentlichen aus, daB D2 

ein System der im Oberbegriff des. Patentanspruchs 1 

angegebenen Artbetreffe, das eine Verbesserung der 

Fehlerzerstreuung bewirke, indem aufeinanderfolgende Da-

tenwôrter mit stets ungleichen Verschachtelungsabständen 

verschachtelt werden. 

Die Beschwerdegegnerin hat mit dem am 7. Juli 1987 em-

gegangenen Schriftsatz geantwortet, daB es Aufgabe der 

vorliegenden Erfindung sei, die auftretenden Fehier so zu 

zerstreuen, daB eine Häufung von Doppelfehlern vermieden 

werde. Dl gebe dem Fachmann keine Anregung in Richtung auf 

die vorliegende Erfindung zur Losung theser Aufgabe 

Bei dem aus D2 bekannten System werden die Nachrichten- 

elemente der einzelnen Blôcke nicht anderen Blöcken 

zugeordnet, sondern nur in sich verschachtelt, so daB 

Störungen in elnem Block keine Auswirkungen auf andere 

Blôcke haben kónnten. DarUberhinaus seien die Ver-

schachtelungsabstãnde beim in D2 angegebenen Beispiel 

nicht stets ungleich. D2 helfe dem Fachmann bei der 

Lósung der der vorliegenden Erfindung zugrundeliegenden 

Aufgabe nicht. 

Auf eine Nitteilung gemãB Artikel 11(2) der Verfahrens-

ordnung hin reichte die Beschwerdegegnerin am 24. Mai 1988 

als Hilfsantrag einen neu formulierten Patentanspruch 1 

sowie eine Ergãnzung der Beschreibung zur Würdigung des 

Standes der Technik gem53 Dl em. Der neu formulierte An-

spruch unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 

nur im kennzeichnenden Teil, der lautet: 
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"dadurch gekennzeichnet, daB ein Datenbiock wenigstens 

drei eigentliche Datenwórter des PCM-Signals umfafit und 

daB aufeinanderfolgende Datenwârter zyklisch so ver-

schachtelt über den Kanal übertragen werden, daB alle 

Verschachtelungsabstãnde zwischen den eigeritlichen 

Datenwôrtern verschieden sind." 

In der von der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen 

Verhandlung am 9. Juni 1988 erklãrte sich die Beschwerde-

führerin mit einer Aufrechterhaltung des Streitpatents ge-

mãB dem am 24. Mai 1988 eingegangenen Hilfsantrag einver -

standen. Daraufhin zog die Beschwerdegegnerin ihren Haupt-

antrag zurück. 

Die Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin beantragen 

daher beide, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 

das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- Patentanspruch 1, eingegangen am 24. Mai 1988, 

- Patentansprüche 2 bis 15 gemãB Patentschrift, 

- Beschreibung gemãB Patentanschrift, mit der am 

24. Mai 1988 eingegangenen Ergãnzung, die auf Spalte 2 

hinter Zeile 27 anzufügen ist, unter Berichtigung des 

Bezugszeichens "R" in "P" in Zeile 9 der Ergãnzung, 

- Zeichnungen gemäB Patentschrift. 
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Die Beschwerde entspricht den Artikein, 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

Gegen die nunmehr geltenden Unterlagen bestehen keine 
Bedenken hinsichtlich Artikel 123(2) und (3) EPU 

Es ist unbestrittén, daB Druckschrift Dl den am nächsten 
kommenden Stand der Technik widergibt. Aus Dl ist em 
System gemaB dem Oberbegriff voin Patentanspruch 1 bekannt, 
wobei añkoininende Datenwãrter L und R mit einein Ver-
schachtelungsabstand von 16 Datenwârter verschachtelt 
werden, wahrend aus den Datenwortern gebildete Paritats-
wortr p und Q  urn 32 bzw. 35 Datenworter verschachtelt 
werden 

Das System gemäB dem geltenden Patentanspruch 1 unter-
scheidet sich von dern aus Dl bekannten System dadurch, daB 
ein Datenbiock wenigstens drei eigentliche Datenwörter 
des PCM-Signals umfaBt und daB aufeinanderfolgende Daten-
wörter zyklisch so verschachtelt über den Kanal Ubertragen 
werden, daB alle Verschachtelungsabstande zwischen den ei-
gentlichen Datenwörtern verschieden sind. 

Dadurch wird eine bessere Fehlerzerstreuung erreicht, die 
eine Häufung von Doppelfehler vermeidet. 

Die Beschwerdekammer stimmt mit der Beschwerdegegnerin 
überein, daB Dl keine Anregung in Richtung auf die vor-
liegendeErfindung gibt, sondern vielmehr zeigt, daB die 
Fehlerkorrekturmôgl ichkeit durch mehrstufige Entschachte-
lung und Decodierung verbessert werden kann. 
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D2 betrif ft ein Block-Interleaving-System, wobei die Nach-

richtenelemente der einzelnen Blôcke nur in sich ver-

schachtelt werden, also keine Auswirkungen auf andere 

Blöcke haben kónnten. Die Verschachtelungsabstãnde sind 

nicht alle verechieden. 

Ferner ist aus keiner der ermittelten vorveróffentlichten 

Druckschriften bekannt, die Datenwörter so zu ver-

schachteln, daB alle Verschachtelungsabstände zwischen 

den eigentlichen Datenwórtern verschieden sind. 

4. 	Die Beschwerdekammer ist daher der Meinung, daB der Ge- 

genstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 sich 

nicht in naheliegender Weise aus dem nachgewiesenen Stand 

der Technik ergibt, also aüf einer erfinderischen Tatig-

keit beruht. 

Der Patentanspruch 1 1st somit gewãhrbar. Er tragt auch 

die auf ihn rückbezogenen Anspruche 2 bis 15. 

Die Kannuer kann also dem Antrag der beiden Parteien statt-

geben. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Griinden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Iristanz mit der Auflage zu-

rUckverwiesen, das europäische Patent 42 522 mit den in 

Absatz IX aufgeführten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellebeamte: 	Der Vorsitzende 

F. Klein 	 P.K.J. van den Berg 
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